
Ablauf eines Umlegungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch
(§§ 45 - 79 BauGB)

Planungsrechtliche Vorgaben:
- Bebauungsplan (§ 30)
- im Zusammenhang bebauter 
  Ortsteile (§ 34)

Umlegungsanordnung durch den Rat
der Stadt Münster (§ 46)

Anhörung der Eigentümer (§ 47)

Umlegungsbeschluss durch den
Umlegungsausschuss der Stadt 
Münster (§ 47). Bekanntmachung 
des Umlegungsbeschlusses im 
Amtsblatt der Stadt Münster (§ 50)

Rechtswirkungen:
- Eintragung des
  Umlegungsvermerks
  ins Grundbuch (§ 54)
- Verfügungs- und Verän-
  derungssperre ( § 51)
- gesetzliches Vorkaufs-
  recht (§ 24)

Fertigung der Bestandskarte und des 
Bestandsverzeichnisses (§ 53)

öffentliche Auslegung
in der Geschäftsstelle
des Umlegungsaus-
schusses

Erörterung mit den Eigentümern und
sonstigen Beteiligten (§ 66)

Aufstellung des Umlegungsplans 
(Umlegungsverzeichnis und -karte)
 oder des Teilumlegungsplans (§ 66)

Hinweise:
- Vor Aufstellung des Umle-
  gungsplans besteht die
  Möglichkeit einzelne Grund- 
  stücke mit dem Einverständ- 
  nis der Rechtsinhaber durch
  eine Vorwegnahme der
  Entscheidung nach § 76 
  neu zu ordnen 

- Bei Bedarf kann auch eine
  vorzeitige Besitzeinweisung
  (§ 77) beschlossen
  werden

Bekanntmachung des Umlegungsplans
im Amtsblatt der Stadt Münster (§ 69)

 - Zustellung der Auszüge an die
   Beteiligten (§ 70)
 - Einsichtnahme bei der Geschäfts-
   stelle möglich

 Inkrafttreten des Umlegungsplans 
(Bekanntmachung des Zeitpunktes der
Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans
im Amtsblatt der Stadt
Münster (§ 71)

 Rechtswirkungen:
 - Einweisung in neue 
   Grundstücke
 - der neue Rechts-
   zustand tritt ein

Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters (§ 74)

 Bis zur Berichtigung des
 Liegenschaftskatasters
 dient das Umlegungsver-
 zeichnis als amtliches
 Verzeichnis im Sinne der
 Grundbuchordnung.

= Rechtsbehelfe möglich
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